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Volksschulgesetz (VSG) 1 

(Änderung vom …) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I.  

Das Volksschulgesetz vom 19. Oktober 20052 wird wie folgt geändert: 

§ 5  Abs. 1 bis 3   

1 Kinder, die bis und mit 31. Mai das 5. Altersjahr vollenden, werden auf Beginn 

des nächsten Schuljahres schulpflichtig.  
2 Vollendet das Kind bis 31. Juli das 5. Altersjahr, ist es zum Schuleintritt 

berechtigt. Vollendet das Kind das 5. Altersjahr nach dem 31. März, können die 

Erziehungsberechtigten es um ein Jahr in der Schulpflicht zurückstellen. Sie 

haben ihren Entscheid um vorzeitigen Schuleintritt oder Rückstellung dem 

Schulrat bis 31. Januar schriftlich mitzuteilen.  
3 Der Schulrat kann in besonderen Fällen auf Gesuch der Erziehungsberechtigten 

einen früheren oder späteren Schuleintritt bewilligen. Sind Schulschwierigkeiten 

voraussehbar, kann er auf Antrag der Schulleitung den Eintritt in den Kindergarten 

oder in die Primarstufe jeweils um ein Jahr aufschieben.  

II.  

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 35 der Kan-

tonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-

lung aufgenommen. 
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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